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 Veröffentlicht am 30.05.1989

Index

Abgabenverfahren

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §23 Z1

EStG 1972 §28 Abs1 Z1

Beachte

Besprechung in:

ÖStZB 1990, 12;

Rechtssatz

Gemeinschaftsräume - insb Waschküchen - stehen vielfach auch in Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

abwerfenden Mietobjekten zur Verfügung und auch bei solchen Objekten tri?t den Vermieter idR die Verp@ichtung,

diese Räume in Ordnung zu halten.

Schlagworte

Vermietung / als gewerbliche Tätigkeit
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